
Platzregeln Benniksgaard Golf Klub 

 
1.  Bahnmarkierungen 

 

Weiße Pfähle:   Out of Bounds 

Rote und gelbe Pfähle / Bodenplatten: Penalty Area 

Rote und gelbe Pfähle mit grünem Kopf: Penalty Area als Spielverbotszone – Betreten verboten 

Blaue Pfähle:   Boden in Ausbesserung 

Blaue Pfähle mit grünem Kopf:  Boden in Ausbesserung als Spielverbotszone 

 

2. Folgende, große Steine (blau markiert) sind unbewegliche Hemmnisse: Sponsorensteine, Abstandssteine, „Next Tee“-Steine, Steine an 

Drainageausläufen sowie Richtungssteine auf Loch 8 und 13. Straflose Erleichterung gemäß Regel 16.1 kann im Anspruch genommen 

werden. 

3. Die bahnenseitige Asphaltkante der Straße hinter Grün 3 und 7 sowie entlang der Spielbahn 4 gilt als Out of Bounce Grenze. 
Ein Ball, der beim Spielen der jeweiligen Bahn jenseits dieser Linie zur Ruhe kommt, ist Aus. 
 
4. Zusätzliche Erleichterung von Behinderung durch Sprinklerköpfe nahe am Grün: 
Der Spieler darf Erleichterung nach Regel 16.1b in Anspruch nehmen, wenn ein unbewegliches Hemmnis auf seiner Spiellinie liegt, und 
innerhalb von zwei Schlägerlängen vom oder auf dem Grün und innerhalb von zwei Schlägerlängen vom Ball entfernt liegt. 
Ausnahme: Erleichterung nach dieser Platzregel wird nicht gewährt, wenn der Spieler eine eindeutig unvernünftige Spiellinie wählt. 
 
5. Die Penalty Area vor dem 13. Grün: Die Penalty Area vor dem 13. Grün ist eine Spielverbotszone mit Betretungsverbot. Ist es bekannt 

oder so gut wie sicher, dass der Ball in der Penalty Area zur Ruhe gekommen ist, muss der Spieler Erleichterung mit einem Strafschlag 

nach Regel 17.1d in Anspruch nehmen. Ein Verstoß gegen das Betretungsverbot wird nach den Verhaltensvorschriften (Regel 1.2b) 

sanktioniert. 

6. Schutz von neu gepflanzten Bäumen 

Junge Bäume (blau markiert), oder markiert durch Stützpfähle, Bänder, Seile oder Pflanzringe, sind Spielverbotszonen. Liegt der Ball 

eines Spielers auf oder an einem solchen Baum, oder ein solcher Baum behindert den beabsichtigten Stand oder Schwung, muss 

Erleichterung gemäß Regel 16.1f in Anspruch nehmen. 

7. Fahrspur Loch 11 und 12 

Die Fahrspur an Loch 11 und 12 ist ein „unbewegliches Hemmnis“. Dies gilt nur für die Lage des Balles, nicht für den Stand des Spielers. 

Straflose Erleichterung gemäß Regel 16.1b kann in Anspruch genommen werden. 

 

8. Drop Zone Löcher 12 und 13: 

Ist es bekannt oder so gut wie sicher, dass ein Ball in der rot markierten Penalty Area links vom Grün auf Loch 12 bzw. in der rot 

markierten Penalty Area am Grün auf Loch 13 zur Ruhe gekommen ist, darf der Spieler Erleichterung mit jeweils einem Strafschlag nach 

Regel 17.1 in Anspruch nehmen, oder als zusätzlich Möglichkeit, einen anderen Ball in der ausgewiesenen Dropzone droppen. Die 

Dropzone ist ein Erleichterungsbereich nach Regel 14.3. 

9. Erleichterung von Elektro-Auszaun an Loch 4, 12, 13 und 14: 

Liegt der Ball eines Spielers auf dem Platz und innerhalb von 2 Schlägerlängen vom Elektro-Auszaun, darf er straflose Erleichterung nach 

Regel 16.1 in Anspruch nehmen. Referenzpunkt ist der Punkt, der 2 Schlägerlängen vom Zaun entfernt liegt und gleichweit vom Loch 

entfernt ist, wie die Stelle, an der der Ball ursprünglich lag. 

 

STRAFE FÜR VERSTOSS GEGEN EINE PLATZREGEL: GRUNDSTRAFE         

(Lochspiel: Lochverlust / Zählspiel: 2 Schläge) 
 
10. Musterplatzregel E-5 Alternative zu Schlag und Distanzverlust ist in Kraft gesetzt. (Erläuterungen zur Anwendung, siehe Aushang). 
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